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1. Präambel 

Die Stadt Ettlingen gewährt den als Körperschaft staatlich anerkannten Religionsgemein-
schaften zur Erfüllung ihrer sozialen und gesellschaftlichen Aufgaben Zuwendungen für In-
vestitionen nach diesen Förderrichtlinien. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zu-
wendungen besteht nicht. 

2. Rechtsgrundlage 

Die Gewährung von Investitionszuwendungen erfolgt nach Maßgabe dieser Förderrichtlinien 
im Rahmen der hierfür im städtischen Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel und 
ausschließlich für Vorhaben auf Ettlinger Gemarkung. 

3. Zuwendungsempfänger 

Auf Antrag können die als Körperschaft staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften eine 
Zuwendung erhalten. 

Antragsteller, die nicht Eigentümer oder Erbbauberechtigte des betroffenen Grundstü-
ckes / Objektes sind, können Zuwendungen nur erhalten, wenn ihnen ein Nutzungsrecht 
zusteht, dessen Dauer der Zweckbindung gemäß Nr. 9 f) dieser Richtlinien mindestens ent-
spricht. 

4. Zuwendungsart, Finanzierungsform und Höhe 
der Zuwendungen 

Die Art und die Höhe der Zuwendung legt der Gemeinderat der Stadt Ettlingen im Rahmen 
von Einzelfallentscheidungen fest. Im Falle einer Förderung darf die Zuwendung 20 v. H. der 
zuwendungsfähigen Ausgaben nicht übersteigen. 

5. Zuwendungsvoraussetzungen 

5.1. Maßnahmenbeginn 

� Eine Maßnahme kann grundsätzlich nur gefördert werden, wenn zum Zeit-
punkt der Zuwendungsbewilligung noch keine Auftragsvergabe erfolgt ist und 
noch nicht mit der Ausführung begonnen worden ist. Planungen bis Leis-
tungsphase 4 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
im Benehmen mit der Stadt Ettlingen stellen keinen Beginn der Maßnahme 
dar und können vor dem Zeitpunkt der Zuwendungsbewilligung zuwendung-
sunschädlich durchgeführt werden. 

Für bereits beauftragte oder ausgeführte Maßnahmen werden keine Zuwen-
dungen gewährt. 

� Dies gilt nicht für Maßnahmen, bei denen Gefahr im Verzug bestand. Dies 
muss vom Zuwendungsempfänger unverzüglich schriftlich angezeigt, begrün-
det und nachgewiesen werden. 
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� Falls aus anderen Gründen ein sofortiger Baubeginn erfolgen soll, ist dies bei 
der Stadt Ettlingen unverzüglich schriftlich zu beantragen und die Notwendig-
keit zu begründen. Die Stadt Ettlingen kann nach Prüfung der Sachlage eine 
Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn (Baufreigabe) erteilen. 

Die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn begründet keinen Anspruch auf 
Gewährung einer Zuwendung. 

5.2. Nachfinanzierung 

Die der Zuwendungsbewilligung zugrunde liegenden, von der Stadt Ettlingen an-
erkannten Ausgaben sind einzuhalten. Eine nachträgliche Erhöhung der Zuwen-
dung ist nicht möglich. Sind bei genehmigten Maßnahmen Überschreitungen der 
zuwendungsfähigen Ausgaben absehbar, so sind diese als neuer Antrag einzurei-
chen. 

Zuwendungsfähige Mehrausgaben haben nur dann Aussicht auf Förderung, wenn 
sie vor Vergabe, bzw. falls keine Vergabe erforderlich ist, vor Durchführung der 
Arbeiten durch die Stadt Ettlingen schriftlich anerkannt wurden. Ein Anspruch auf 
Förderung der Mehrausgaben wird hierdurch nicht begründet. 

6. Zuwendungsfähige Ausgaben und Maßnahmen im 
Innen- und Außenbereich 

6.1. Zuwendungsfähige Ausgaben 

Bemessungsgrundlage sind die im Einzelfall als zuwendungsfähig anerkannten 
Bau- oder Anschaffungskosten. 

Der Gemeinderat stellt die grundsätzliche Zuwendungsfähigkeit fest. Die Stadt Ett-
lingen prüft die Angaben zur Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen sowie die Ange-
messenheit der voraussichtlichen Ausgaben. 

Zuwendungsfähig sind nur die Ausgaben, die bei sparsamer und wirtschaftlicher 
Durchführung des Vorhabens unmittelbar notwendig sind, um den Zweck des Vor-
habens zu erreichen. Auf Verlangen der Stadt Ettlingen ist die Wirtschaftlichkeit für 
die Investition, den Betrieb und die Unterhaltung nachzuweisen (siehe auch Nr. 8.2 
dieser Richtlinien). 

Architekten- und Ingenieurleistungen für zuwendungsfähige Maßnahmen entspre-
chend Nr. 6.2 a) bis c) werden bezuschusst, wenn sie für diese Maßnahmen erfor-
derlich sind. Leistungen, die durch Leistungsbilder der HOAI oder andere Vor-
schriften erfasst sind, müssen entsprechend dieser Honorarordnung abgerechnet 
werden. 

6.2. Zuwendungsfähige Maßnahmen 

Zuwendungen können für folgende Maßnahmen gewährt werden: 

� Baumaßnahmen 

− Neubauten 

− Um- und Erweiterungsbauten 

− Modernisierungsmaßnahmen 

− Denkmalschutzrechtliche Maßnahmen 

− Kauf (ohne Grunderwerb) 

− Abbruch. 
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� Instandsetzungsmaßnahmen 
Instandsetzungen sind Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionstüch-
tigkeit und vollen Nutzungsfähigkeit schadhafter Gebäude und defekter Anla-
gen. Die Stadt Ettlingen behält sich vor, zusammen mit dem Antragsteller eine 
gemeinsame Begehung der Gebäude und Anlagen durchzuführen sowie den 
zuständigen Gremien über das Ergebnis Bericht zu erstatten.  
Voraussetzung für die Zuwendungsfähigkeit von Instandsetzungsmaßnahmen 
ist der Nachweis über die regelmäßige Durchführung von Instandhaltungs-
maßnahmen durch den Zuwendungsempfänger. Dieser Nachweis ist in Form 
einer Checkliste zu erbringen, welche von der Stadt Ettlingen als Vordruck zur 
Verfügung gestellt wird. 

� Neu- und Ersatzbeschaffungen zum Betrieb der Einrichtung 
Förderfähig sind selbständig nutzbare Einrichtungsgegenstände mit einem 
Einzelanschaffungswert über 410 EUR (ohne Mehrwertsteuer) soweit sie zur 
Erstausstattung von Neubauten (entsprechend Nr. 6.2 a) 1. Spiegelstrich) an-
geschafft werden. 
Darüber hinaus werden keine Fördermittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen 
gewährt. 

6.3. Abrechnung von Eigenleistungen 

Beim Ansatz und der Abrechnung von Eigenleistungen können je Arbeitsstunde 11 
EUR in Anrechnung gebracht werden. Es muss eine sach- und fachgerechte Aus-
führung der Arbeiten sichergestellt sein. Die Eigenleistungen sind bei der Antrags-
stellung detailliert nach den einzelnen Gewerken darzustellen. Bezogen auf die 
zuwendungsfähigen Kosten der Baumaßnahmen werden sie in Höhe von bis zu 50 
% des zuwendungsfähigen Gesamtaufwandes anerkannt. 

7. Nicht zuwendungsfähige Ausgaben und Maßnahmen im 
Innen- und Außenbereich 

7.1. Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 

Die als Vorsteuer abziehbare Umsatzsteuer gehört nicht zu den zuwendungsfähi-
gen Ausgaben. Im Ausgaben- und Finanzierungsplan ist dies entsprechend zu be-
rücksichtigen. 

7.2. Nicht zuwendungsfähige Maßnahmen 

� Für folgende Maßnahmen werden keine Zuwendungen gewährt: 

� Schönheitsreparaturen 

� Schönheitsreparaturen sind Maßnahmen, die baukonstruktiv nicht notwendig 
sind. 

� Instandhaltungsmaßnahmen. 

� Bauherrenleistungen. 

� Grunderwerb. 
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� Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände für die Leitung und Verwaltung 
der Einrichtung. 

� Lehr-, Lern- und Verbrauchsmaterial, sakrale und liturgische Gegenstände. 

8. Antragsverfahren 

Die Stadt Ettlingen ist bereits zu Beginn der Planungsphase einzubinden. Das Antragsver-
fahren gliedert sich grundsätzlich in zwei Stufen: 

− Voranfrage zur Genehmigung der grundsätzlichen Förderfähigkeit und gege-
benenfalls der Fördermittel durch den Gemeinderat der Stadt Ettlingen (Vor-
verfahren), 

− weiteres Antragsverfahren nach grundsätzlicher Genehmigung der Fördermit-
tel durch den Gemeinderat. 

8.1. Vorverfahren / Voranfrage 

Zur Klärung der grundsätzlichen Zuwendungsfähigkeit und Höhe der Zuwendung 
ist bis 31.03. für das folgende Haushaltshaltsjahr eine Voranfrage beim Amt für Ju-
gend, Familie und Senioren zu stellen. Folgende Unterlagen sind hierfür vorzule-
gen: 

− Benennung der Maßnahme und Begründung der Erforderlichkeit, 

− Vorlage von Planskizzen bei Baumaßnahmen, 

− Übersicht über die voraussichtlichen Kosten und die geplante Finanzierung, 

− Zeitplan für die voraussichtliche Objektausführung. 

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen entscheidet über die grundsätzliche Förde-
rung der beantragten Maßnahme und über die Förderquote. Der Antragsteller er-
hält anschließend einen schriftlichen Vorbescheid. 

Bei Einzelmaßnahmen mit einer beantragten Zuwendung bis 10.000 EUR entfällt 
das erweiterte Antragsverfahren nach Nr. 8.2. Der Antragsteller erhält in diesem 
Fall anstelle des Vorbescheides einen schriftlichen Bewilligungsbescheid. Bei der 
Auftragsvergabe ist Nr. 10 dieser Förderrichtlinien zu beachten. 

8.2. Weiteres Antragsverfahren 

− Nach der Zusage der grundsätzlichen Förderung durch den Gemeinderat 
(schriftlicher Vorbescheid) schließt sich bei Einzelmaßnahmen mit einer bean-
tragten Zuwendung über 10.000 EUR das weitere Antragsverfahren an. Die 
Anträge sind bis 30.09. des laufenden Jahres für das folgende Haushaltsjahr 
beim Amt für Jugend, Familie und Senioren in Schriftform zu stellen. Folgende 
Unterlagen sind dem Antrag beizufügen: 

− Benennung der Maßnahme und ausführliche Begründung der Erforderlichkeit. 

− Vorlage von Planskizzen. 

− Erkennbare Darstellung über den Bestand und die beabsichtigte Erneuerung, 
Sanierung oder den Neubau. 

− Der Maßnahme angemessene, nachvollziehbare Kostenberechnung (bei 
Baumaßnahmen nach DIN 276). 

− Raum- und Flächenberechnungen. 

− Zeitplan für die voraussichtliche Objektausführung. 
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− Baugesuch, welches mit den Fachbehörden und der Baurechtsbehörde abge-
stimmt ist. 

− Auflagen der Unteren Denkmalschutzbehörde 

− Verbindliche Finanzierungsdarstellung mit den erforderlichen Nachweisen (z. 
B. Eigenmittel- und Fremdmittelnachweis, Eigenleistungen, Komplementärfi-
nanzierung Dritter) sowie mit Angabe der voraussichtlichen Fälligkeit nach Jah-
ren. 

− Bestätigung über die Komplementärfinanzierung des Antragstellers, Dritter 
bzw. übergeordneter Institutionen. 

− Aufstellung der Eigenleistungen nach Gewerken. 

− Pacht- bzw. Nutzungs- oder Mietverträge. 

− Checkliste über durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen bei der Beantra-
gung von Fördermitteln zur Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen. 

− Benennung eines verantwortlichen Ansprechpartners. 

Auf Verlangen der Stadt Ettlingen sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

− Wirtschaftlichkeitsberechnung über den Zeitraum von 10 Jahren bei Bauvor-
haben über 100.000 EUR (brutto). (Bevor Investitionen mit einem Volumen von 
über 100.000 EUR (brutto) beschlossen werden, soll unter mehreren in Be-
tracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und der Folgekosten die für den Maßnahmenträger wirtschaft-
lichste Lösung ermittelt werden.) 

− Berechnung der Folgekosten (Schuldendienst und Betriebskosten). Der An-
tragsteller hat den Nachweis zu führen, dass er die Folgekosten tragen kann. 

Die von der Stadt Ettlingen zur Verfügung gestellten Vordrucke sind zu verwenden. 

Die Anträge sind vom rechtlichen Vertreter des Antragstellers rechtsverbindlich zu 
unterschreiben. 

Der Antragsteller muss erklären, ob er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

9. Antragsprüfung und Bewilligungsverfahren 

� Jede durch den Gemeinderat im Vorverfahren grundsätzlich bewilligte Maß-
nahme wird durch die Stadt Ettlingen auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft. Ein 
Rechtsanspruch auf Anerkennung der Zuwendungsfähigkeit besteht nicht. 

� Über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine als grundsätzlich zu-
wendungsfähig anerkannte Maßnahme entscheidet der Gemeinderat der 
Stadt Ettlingen im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans. 

� An den Zuwendungsempfänger ergeht ein schriftlicher Bewilligungsbescheid, 
der einvernehmlich festgelegte Nutzungsmöglichkeiten durch die Stadt Ettlin-
gen enthalten kann. 

� Für die Einhaltung der bau- und denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen, 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen ist der Zuwendungsempfänger verantwortlich. 

� Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, bei Baumaßnahmen den Beginn 
der Maßnahme (Vergabe von Aufträgen) der Stadt Ettlingen schriftlich mitzu-
teilen. 
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� Die von der Stadt nach Nr. 6.2 a) und Nr. 6.2 b) geleisteten Investitionszu-
wendungen, werden mit jährlich 4 % abgeschrieben; die Zweckbindungsfrist 
bei diesen Maßnahmen beträgt 25 Jahre. 
Bei Zuwendungen für Beschaffungen gem. Nr. 6.2 c) erfolgt eine jährliche Ab-
schreibung von 10 %; die Zweckbindungsfrist beträgt in diesen Fällen 10 Jah-
re. 
Wenn der Antragsteller die Gebäude und / oder beweglichen Sachen, für die 
die Zuwendungen gewährt wurden, vor Ablauf der Zweckbindungsfrist verwer-
tet, sind städtische Zuwendungen in Höhe des noch nicht abgeschriebenen 
Anteils zurückzuzahlen. Dies gilt nur dann, wenn der Zuwendungsempfänger 
dies zu vertreten hat. 
Die Stadt Ettlingen behält sich vor, die Zuwendung unter Berücksichtigung der 
von der Stadt Ettlingen festgelegten Abschreibung zurückzufordern, wenn der 
Zuwendungsempfänger die im Einzelfall im Bewilligungsbescheid festgeleg-
ten Bewilligungsbedingungen der Stadt Ettlingen nicht einhält und / oder die 
Gebäude und / oder beweglichen Sachen nicht mehr zweckentsprechend 
verwendet und dies zu vertreten hat. 

� Die Stadt Ettlingen behält sich vor, den Zuwendungsbescheid ganz oder teil-
weise zu widerrufen sowie die ausgezahlte Zuwendung ganz oder teilweise 
zurückzufordern, wenn der Zuwendungsempfänger von dritter Seite (z. B. öf-
fentliche Hand) Zuwendungen erhält, die im Ausgaben- und Finanzierungs-
plan nicht oder nicht in dieser Höhe vorgesehen waren. 

� Die Stadt Ettlingen behält sich vor, den Zuwendungsbescheid ganz oder teil-
weise zu widerrufen sowie die ausgezahlte Zuwendung ganz oder teilweise 
zurückzufordern, wenn sich die für die Zuwendungsbewilligung maßgebenden 
Verhältnisse ändern, insbesondere wenn sich die zuwendungsfähigen Aus-
gaben verringern. 

� Die Stadt Ettlingen legt im Bewilligungsbescheid den Zeitraum fest, in wel-
chem die Durchführung der Maßnahme zu erfolgen hat (Durchführungszeit-
raum). Die Stadt Ettlingen behält sich vor, den Zuwendungsbescheid ganz 
oder teilweise zu widerrufen sowie die ausgezahlte Zuwendung ganz oder 
teilweise zurückzufordern, wenn die Maßnahme nicht innerhalb des Durchfüh-
rungszeitraums abgeschlossen wird und vor Ablauf dieses Zeitraums kein 
schriftlicher Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraums gestellt 
wurde. 

� Die Stadt Ettlingen behält sich vor, den Zuwendungsbescheid ganz oder teil-
weise zu widerrufen sowie die ausgezahlte Zuwendung ganz oder teilweise 
zurückzufordern, wenn die Maßnahme länger als ein halbes Jahr unterbro-
chen oder gänzlich aufgegeben wird. 

10. Vorschriften für Vergabe von Aufträgen 

Bei Aufträgen ab 25.000 EUR müssen mindestens 3 Vergleichsangebote eingeholt werden. 



B 14 d Investitionsförderrichtlinien Religionsgemeinschaften 
 

 

© Stadt Ettlingen S. 8/9 
 

 

11. Auszahlung der Zuwendung 

� Die Zuwendung wird nach Abschluss der Maßnahme unter Vorlage des Ver-
wendungsnachweises ausgezahlt. Die von der Stadt Ettlingen zur Verfügung 
gestellten Vordrucke sind zu verwenden. 

� Auf Antrag können (bei Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen über 25.000 
EUR (brutto) zuwendungsfähige Ausgaben) nach Baufortschritt und nach Vor-
lage der bis dahin verbindlich geprüften und freigegebenen Rechnungen Teil-
zahlungen geleistet werden. Die von der Stadt Ettlingen zur Verfügung ge-
stellten Vordrucke sind zu verwenden. Sollte die Auszahlung von Teilzahlun-
gen in kürzeren als den im Ausgaben- und Finanzierungsplan vorgesehenen 
Zeiträumen beantragt werden, so erfolgt die Auszahlung der Teilzahlungen 
nach Verfügbarkeit der städtischen Mittel. Teilzahlungen unter 5.000 EUR 
werden grundsätzlich nicht ausgezahlt. Ausnahmen hiervon können für Zu-
wendungen bei Neu- und Ersatzbeschaffungen nach Nr. 6.2 c) zugelassen 
werden. Teilzahlungen können maximal bis 90 % der bewilligten Zuwendung 
ausbezahlt werden. 

� Vor Auszahlung der gesamten Zuwendung bzw. der Restzuwendung (falls 
Teilzahlungen ausbezahlt wurden) sind der Stadt Ettlingen die verbindlich ge-
prüften und freigegebenen Schlussrechnungen vorzulegen. Nach Prüfung 
dieser Unterlagen durch die Stadt Ettlingen erfolgt die Auszahlung der Zu-
wendung bzw. der Restzuwendung. 

� Bereits bewilligte Zuwendungen können auf schriftlichen Antrag des Zuwen-
dungsempfängers auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, wenn 
die der Zuwendung zugrunde liegende Maßnahme nicht wie im Bewilligungs-
bescheid vorgesehenen Bewilligungsrahmen realisiert werden kann. Der An-
trag ist bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahrs einzureichen. 
Die Übertragung der Mittel ist grundsätzlich nur einmal möglich. 
Ohne Antrag auf Übertragung der Mittel verfällt die in den Haushaltsplan ein-
gestellte Zuwendung mit Beginn des nächsten Haushaltsjahres. 

� Die Auszahlung der Zuwendung kann ausschließlich unbar auf eine der Stadt 
Ettlingen bei der Antragstellung bekannt zu gebende Bankverbindung des 
Zuwendungsempfängers erfolgen. 

12. Nachweis der Verwendung 

Der Zuwendungsempfänger hat der Stadt Ettlingen die Fertigstellung der Fördermaßnahme 
innerhalb von 3 Monaten ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen. 

Der Zuwendungsempfänger hat innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Maßnahme 
einen schriftlichen Verwendungsnachweis vorzulegen. Dieser beinhaltet einen zahlenmäßi-
gen Nachweis der Einzelausgaben sowie einen Ausgaben- und Finanzierungsplan (Gegen-
überstellung geplante und tatsächliche Ausgaben und deren Finanzierung). Er hat dabei zu 
bestätigen, dass das Bauvorhaben entsprechend den der Bewilligung zugrunde gelegten 
Unterlagen, Bedingungen und Auflagen ausgeführt wurde. Gegebenenfalls sind Abweichun-
gen hiervon mitzuteilen und zu begründen. Die von der Stadt Ettlingen zur Verfügung ge-
stellten Vordrucke sind zu verwenden. 

In begründeten Fällen kann auf Antrag die Vorlagefrist für den Verwendungsnachweis ver-
längert werden. 
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13. Prüfungsrecht der Stadt Ettlingen 

Der Stadt Ettlingen wird für alle Maßnahmen, für die sie eine Zuwendung bewilligt hat, ein 
Prüfungsrecht eingeräumt. 

14. Nicht mehr benötigte Räumlichkeiten 

� Sofern die nach diesen Richtlinien geförderten Räume für den geförderten 
Zweck nicht mehr benötigt werden, muss dies der Stadt Ettlingen unmittelbar 
nach Bekannt werden schriftlich angezeigt werden. 

� Eine neue Nutzung ist mit der Stadt Ettlingen abzustimmen, es sei denn die 
gewährte Zuwendung wird in Höhe des noch nicht abgeschriebenen Anteils 
entsprechend Nr. 9 f) an die Stadt Ettlingen zurückgezahlt. 

15. Subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von 
§ 264 des Strafgesetzbuches 

Ein Subventionsbetrug ist nach § 264 Strafgesetzbuch in der jeweils gültigen Fassung straf-
bar. Der Subventionsempfänger ist verpflichtet, der Bewilligungsstelle alle Tatsachen, die 
der Bewilligung, Weiterbewilligung, Inanspruchnahme oder Belassung der Zuwendung ent-
gegenstehen oder die für die Rückforderung der Zuwendung erheblich sind, unverzüglich 
mitzuteilen. 
 

16. Inkrafttreten 

Diese Förderrichtlinien treten am 01.05.2008 in Kraft. 

 

gez. Gabriela Büssemaker 

Oberbürgermeisterin 

 


